
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/11/18 90/12/0132
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1991

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §178 Abs2;

BDG 1979 Anl1 Z21/4;

Rechtssatz

Der gesetzlichen Regelung ist jedenfalls nicht zu entnehmen, daß die Leistung im wissenschaftlichen Bereich

(Forschung) nur durch verö@entlichte Werke nachgewiesen werden kann. Eine nicht publizierte wissenschaftliche

Arbeit ist zwar einer Beurteilung durch die Fachwelt entzogen. Daraus allein ergibt sich aber noch kein zwingender

Beweis für die mangelnde Qualität der Arbeit.
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